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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.02.1996

Norm

ZPO §577

ZTKG allg

Rechtssatz

Das das Ingenieurkammergesetz ersetzende Ziviltechnikerkammergesetz behebt zwar mit seinem Wirksamkeitsbeginn

mit 1.6.1994 die Möglichkeit der Bildung neuer Schiedsgerichte in der Form des Ingenieurkammergesetzes, nimmt

aber mangels entsprechender rückwirkender Übergangsvorschrift den davor begründeten Vereinbarungen dieser Art

nicht die Rechtswirksamkeit.
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